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Zur Frage der Arbeitnehmereigenschaft einer stellvertretenden        
GmbH-Geschäftsführerin - BAG-Urteil vom 26.05.1999 - 5 AZR 664/98 
 
Zur Frage der Arbeitnehmereigenschaft einer stellvertretenden        
GmbH-Geschäftsführerin (§§ 35, 37, 44 GmbHG; § 611 BGB);             
hier: Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 26.05.1999          
      - 5 AZR 664/98 -                                               
Das BAG hat mit Urteil vom 26.05.1999 - 5 AZR 664/98 - Folgendes     
entschieden:                                                         
Leitsatz:                                                            
1. Das Anstellungsverhältnis einer (stellvertretenden)               
   GmbH-Geschäftsführerin kann im Einzelfall ein Arbeitsverhältnis   
   sein (nicht entscheidungserhebliche Abweichung von BGH Urteil     
   vom 09.02.1978 II ZR 189/76 = AP Nr 1 zu § 38 GmbHG).             
2. Ob das Anstellungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis ist, hängt     
   nicht vom Umfang der Vertretungsbefugnis der (stellvertretenden)  
   Geschäftsführerin im Innenverhältnis nach § 37 Abs 1 GmbHG ab,    
   sondern richtet sich nach den allgemeinen Kriterien zur           
   Abgrenzung vom freien Dienstverhältnis.                           
      
      
      
      
 

 

 


